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DDEESS  MMAARRKKTTEESS  WWEERRNNBBEERRGG--KKÖÖBBLLIITTZZ  

 
I. 

 
Der Markt Wernberg-Köblitz hat die Haushaltssatzung für das Jahr  2 0 1 0  erlassen. 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2010 in Kraft.  
 
Die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen wurde in der Verwaltung des Marktes 
Wernberg-Köblitz (Nürnberger Str. 124, 92533 Wernberg-Köblitz) niedergelegt (Art. 
26 Abs. 2 GO) und zur Einsicht während des ganzen Jahres innerhalb der  
allgemeinen Geschäftsstunden bereitgelegt (§ 4 Bekanntmachungsverordnung). Dort 
liegt auch der Haushaltsplan gemäß Art 65 Abs.3 GO vom 
 

12.07.2010 bis einschließlich 22.07.2010 
 
öffentlich auf. 
 

II. 
 
Das Landratsamt Schwandorf hat als Rechtsaufsichtsbehörde die nach Art. 67 Abs. 
4, Art. 71 Abs. 2 und Art. 73 Abs. 2 der Gemeindeordnung erforderlichen 
Genehmigungen zu den vorgesehenen Kreditaufnahmen und 
Verpflichtungsermächtigungen mit Schreiben vom 23. Juni 2010, AZ: 2.1-941 
erteilt. 
 
 

Wernberg-Köblitz, 05.07.2010 
Markt Wernberg-Köblitz 

 

 
Georg Butz 

1. Bürgermeister 
 
 
 
Angeschlagen am: ________________ 
Abgenommen am:  ________________ 
Die Bekanntmachungen werden 14 Tage veröffentlicht! 


